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über einen für das weitere Verfahren erheblichen Punkt 
erforderlich Erscheint.

(2) Im vorbereitenden Verfahren wegen einer Über
tretung ist die Vereidigung unzulässig.

Anm.: Vgl. Anm. zu § 57.

Vereidigung in der Voruntersuchung.
§ 6 6

In der Voruntersuchung ist die Vereidigung nur zu
lässig, wenn

1. Gefahr im Verzug ist oder
2. der Eid als Mittel zur Herbeiführung einer wahren 

Aussage über einen für das weitere Verfahren erheb
lichen Punkt erforderlich erscheint oder

3. der Zeuge voraussichtlich am Erscheinen in der 
Hauptverhandlung verhindert sein wird oder

4. dem Zeugen das Erscheinen in der Hauptverhand
lung wegen des damit verbundenen Zeitverlustes 
oder wegen der Schwierigkeit der Verkehrsverhalt
nisse nicht zugemutet werden kann.

Anm.: Vgl. Anm. zu § 57.

Protokollvermerk bei Vereidigung außerhalb der Haupt- 
verhandlung.

§ 66 a
Wird ein Zeuge außerhalb der Hauptverhandlung ver

eidigt, so ist der Grund der Vereidigung im Protokoll an
zugeben.

Anm.: Vgl. Anm. zu § 57.

Vereidigung bei kommissarischer Vernehmung.
§ 66b

(1) Wird, ein Zeuge durch einen beauftragten oder er
suchten Richter vernommen, so entscheidet zunächst die
ser über die Vereidigung.
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